




4. Die Geschäfte führt der Seniorenbeirat eigenverantwortlich.

5. In Angelegenheiten des Seniorenbeirates stimmen sich der erste Bürgermeister und
der Vorsitzende des Seniorenbeirates ab.

5. Der Seniorenbeiratsvorsitzende entscheidet in Abstimmung mit dem Seniorenbeirat
über die Verteilung des von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Budgets.

6. Für den Informationsaustausch zwischen Gemeinderat und Seniorenbeirat sind die
beiden berufenen Gemeinderatsmitglieder/ Behindertenbeauftragter zuständig.

7. Ein Sitzungsprotokoll wird zur Information dem Ersten Bürgermeister und der
Verwaltung zur Archivierung zugestellt. Jedes Seniorenbeiratsmitglied erhält ein
Protokoll zur Kenntnis.

8. Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, gelten für den Geschäftsgang
die Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern und die Geschäftsordnung für den
Gemeinderat Röttenbach, in ihrer jeweils gültigen Fassung entsprechend.

§5
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft; gleichzeitig treten die 
Satzung vom 25.02.04 und die 1. Änderung vom 29.07.08 außer Kraft.

Röttenbach, den

gez. 

Ludwig Wahl
Erster Bürgermeister 
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